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 Konzeption Ambulante Hilfen zur Erziehung 

1 Rahmenbedingungen 

1.1 Der SKM Köln 
Der SKM Köln setzt sich mit seinen ehrenamtli-
chen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern dafür ein, dass 

• „Menschen in Not Helfer und Hilfe finden, 

• sich die Lebensbedingungen der Menschen in 
Not verbessern, 

• Menschen zum sozial-karitativen Dienst in 
Kirche und Gesellschaft motiviert und befähigt 
werden.“1 

Ausrichtung und Selbstverständnis des Vereins 
basieren auf dem christlichen Menschenbild und 
den Grundprinzipien der katholischen Soziallehre: 
Personalität, Solidarität und Subsidiarität. 

Sozial benachteiligte Kinder und Familien zu för-
dern gehört zu den Kernaufgaben des Vereins, 
dessen Grundsatz lautet: „Der Mensch am Rand 
ist unsere Mitte“. Die gezielte Förderung von Fami-
lien, der Aufbau von Familienzentren, der Ausbau 
der vorschulischen Erziehung sowie die Stärkung 
von Bildungsangeboten im Primarbereich haben 
sich als notwendige Investitionen in die Zukunft 
herausgestellt. Die Entwicklungschancen und -
möglichkeiten von sozial benachteiligten Familien 
und Kindern sind in besonderem Maße einge-
schränkt. Chancengleichheit und gesellschaftliche 
Teilhabe ist nur zu sichern, wenn sozialer Benach-
teiligung aktiv durch Unterstützung und Förderung 
entgegengewirkt wird. 

In der Jugendhilfe des SKM Köln bilden die Ambu-
lanten Hilfen zur Erziehung (AHzE) einen wichtigen 
Schwerpunkt. Seit 1983 hält der SKM Köln Leis-
tungen der „Sozialpädagogischen Familienhilfe“ 
auf Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Grund-
lagen der Kinder- und Jugendhilfe vor. Die AHzE 
wird auf Grundlage der §§ 27ff des achten Sozial-
gesetzbuchs erbracht. Die Hilfen zielen dabei vor 
allem auf die Sicherung des Wohls des Kindes 
oder Jugendlichen, auf die Verbesserung der Le-
benssituation von Kindern, Jugendlichen und Fa-
milien sowie auf die Stärkung der Erziehungskom-
petenz von Eltern. 

Mit der Konzeption zu den Ambulanten Hilfen zur 
Erziehung (AHzE) legt der SKM Köln die Grundla-
gen und Ausrichtung seiner Arbeit in diesem Be-
reich vor. 
                                                      

                                                     

1 Sozialdienst Katholischer Männer e.V., Satzung, Stand 19.11.1997 

1.2 Ambulante Hilfen zur Erziehung (AH-
zE) im SKM Köln 

1.2.1 Organisation und Einbindung 
Die AHzE sind organisatorisch der Arbeitsgruppe 
„Jugend- und Familienhilfe“ im Fachbereich „Bera-
tung und Hilfe“ des SKM Köln zugeordnet. An drei 
Standorten (Köln Innenstadt, Köln Porz, Köln Kalk) 
arbeiten z.Zt. 30 Mitarbeiter/innen in fünf Teams im 
Rahmen der AHzE. Die Teams werden von vier 
Leitungsfachkräften (drei Vollzeitstellen) im Rah-
men von Dienst- und Fachaufsicht unterstützt. Die 
AHzE sind dabei im Rahmen der Arbeitsgruppe 
„Jugend- und Familienhilfe“ mit dem Familienhaus 
Ossendorfpark organisatorisch verbunden. 

Der SKM Köln setzt im Bereich der AHzE überwie-
gend Dipl. Sozialarbeiter/innen und Dipl. Sozialpä-
dagogen/innen ein, die i.d.R. spezifische Fortbil-
dungen (u.a. Systemische Familienberatung und -
therapie) absolviert haben2. Dies sowie die Orga-
nisation der AHzE ermöglichen eine flexible, an 
den jeweiligen Bedarfen ausgerichtete Hilfeerbrin-
gung. 

Die sozialen Dienste sind in der Stadt Köln sozial-
räumlich ausgerichtet und organisiert. Die AHzE 
des SKM Köln sind hierbei den Sozialräumen 
Ossendorf (Ossendorf, Gewerbegebiet Ossen-
dorf, Siedlung Butzweiler Hof), Porz-Süd (Porz-
Mitte, Zündorf, Langel, Libur) und Kalk-Ost 
(Merheim, Brück, Rath-Heumar) zugeordnet und 
erbringen als Schwerpunktträger in diesen Stadt-
teilen einen wesentlichen Teil ihrer Leistungen. 
Unberührt von dieser sozialräumlichen Zuordnung 
kann der SKM Köln bei Vorliegen der Vorausset-
zungen auf Grundlage des Wunsch- und Wahl-
rechts des Klienten AHzE im gesamten Stadtgebiet 
erbringen. In den Sozialräumen arbeit der SKM 
Köln eng mit den vor Ort tätigen Netzwerkpartnern 
und im Rahmen der Sozialraumteams mit dem 
öffentlichen Träger der Jugendhilfe zusammen. 
Zudem erschließt er Ressourcen für die fallspezifi-
sche und -unspezifische Arbeit und ist an der Wei-
terentwicklung des Sozialraums beteiligt. 

Alle Hilfen des SKM Köln zeichnen sich dadurch 
aus, dass die jeweiligen Einzelhilfen eingebunden 
sind in einen umfassenden Verbund sozialer und 
gesundheitlicher Hilfen. Dadurch können gerade 
bei Menschen, Kindern, Jugendlichen und Famili-
en mit multiplen Hilfe- und Unterstützungsbedarfen 

 
2  Vorbereitet ist ein Konzept für eine „Aufsuchende Familientherapie“ 

auf Grundlage des § 27,3 SGB VIII, die der SKM Köln zukünftig an-
bieten möchte. 
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komplementäre Hilfen schnell und unbürokratisch 
sowie zielgerichtet und passgenau bereitgestellt 
werden. 

Im Fachbereich Beratung und Hilfe ist die Zusam-
menarbeit mit den Arbeitsgruppen Sozialberatung 
und Betreuungen (BtG), Entschuldungshilfe, Kon-
takt- und Beratungsstelle für psychisch Kranke 
(Telegraphentreff), Straffälligenhilfe und dem 
Wohnungslosenhilfeverbund organisatorisch abge-
sichert. 

Zudem erfolgt im Rahmen des SKM Köln eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
„Sucht- und Aidshilfe“, wobei es vor allem dort zu 
einem intensiven fachlichen Austausch kommt, wo 
AHzE bei suchtbelasteten Familien angezeigt sind 
bzw. eingesetzt werden. Die Zusammenarbeit 
zwischen den Arbeitsbereichen kann ggf. bis zum 
gemeinsamen Einsatz der Fachkräfte intensiviert 
werden. 

Im Rahmen der Familienarbeit findet zudem mit 
den Fachbereichen „Soziale Brennpunkte I und II“ 
(SKM Familienzentren) ein kontinuierlicher Aus-
tausch statt, da Kinder und Jugendliche der im 
Rahmen der AHzE betreuten Familien häufig Ein-
richtungen (u.a. Kindertagestätten, Jugendclubs 
bzw. -zentren) der beiden Fachbereiche besuchen. 

Schließlich sind die Fachbereiche übergreifend in 
den Projektgruppen „Kindeswohlgefährdung (§ 8a 
SGB VIII) und Frühe Hilfen“ sowie „Hilfen für 
suchtkranke Familien“ vernetzt. 

1.2.2 Gesetzliche Grundlagen 
Die AHzE basieren auf den §§ 27ff des achten 
Gesetzbuchs zur Kinder- und Jugendhilfe. Nach § 
27, Abs.1 SGB VIII hat ein Personensorgeberech-
tigter bei der Erziehung eines Kindes oder eines 
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe (Hilfe zur Erzie-
hung), wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht ge-
währleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung 
geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der 
Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf 
im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld 
des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen 
werden. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere 
die Gewährung pädagogischer und damit verbun-
dener therapeutischer Leistungen. Sie soll bei 
Bedarf Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnah-
men einschließen. 

Von den gesetzlich vorgesehenen Formen der 
Hilfen zur Erziehung erbringt der SKM Köln im 
Rahmen seiner AHzE: 

• Flexible Hilfen zur Erziehung nach § 27,2 
SGB VIII (FLEX) und Aufsuchende Familien-
therapie nach 27,3 SGB VIII (AFT).  
Flexible Hilfen zeichnen sich durch eine konti-
nuierliche Orientierung am Bedarf der Famili-
en, Kinder und jungen Heranwachsenden aus. 
Hierzu werden Elemente der Ambulanten Hil-
fen bzw. Angebote - nach Form und Umfang 
variabel - individuell kombiniert.  
Eine Form der Flexiblen Hilfen ist das Clearing 
als diagnostische Phase zur Einschätzung der 
Situation des Kindes/des Heranwachsenden 
und der Familie sowie ggf. erforderliche erste 
Interventionen. 

• Sozialpädagogische Familienhilfe nach  
§ 31 SGB VIII (SPFH). 
Diese soll durch intensive Betreuung und Be-
gleitung Familien in ihren Erziehungsaufga-
ben, bei der Bewältigung von Alltagsproble-
men, der Lösung von Konflikten und Krisen 
sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
Sie ist in der Regel auf längere Dauer ange-
legt und erfordert die Mitarbeit der Familie. 

• Intensive sozialpädagogische Einzel-
betreuung nach § 35 SGB VIII (INSPE). 
Diese soll Jugendlichen ab dem 14. Lebens-
jahr gewährt werden, die einer intensiven Un-
terstützung zur sozialen Integration und zu ei-
ner eigenverantwortlichen Lebensführung be-
dürfen. Die Hilfe ist in der Regel auf längere 
Zeit angelegt und soll den individuellen Be-
dürfnissen des Jugendlichen Rechnung tra-
gen. 

Die vom Gesetz vorgegebenen Zielkategorien 
eröffnen den Jugendämtern einen weiten Ermes-
sensspielraum bei der Entscheidung, ob und wel-
che Hilfe zur Erziehung eine geeignete Hilfe für 
den Heranwachsenden bzw. die Familie sein kann. 
Die Formulierung „Hilfe zur Selbsthilfe“ macht 
deutlich, dass ein Schwerpunkt der Hilfe auf der 
Arbeit mit den Erziehungsberechtigten zur Unter-
stützung und Stabilisierung ihrer elterlichen Kom-
petenzen liegt. Da die Hilfe auf längere Zeit ange-
legt ist, ist der Aufbau einer vertrauensvollen Be-
ziehung zu der Familie Grundlage und Bedingung 
für die Zusammenarbeit. Der Verweis im Geset-
zestext auf die Kooperationsbereitschaft der Fami-
lie macht deutlich, dass eine Selbstverpflichtung 
der Familie zur Zusammenarbeit ein erstes Ziel der 
Arbeit ist. Im Falle einer Gefährdung des Kindes-
wohls nach § 8a SGB VIII sind die Fachkräfte des 
SKM Köln verpflichtet, bei den Personensorgebe-
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rechtigten oder den Erziehungsberechtigten auf die 
Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken. 

Ausgangspunkt für die Gewährung der Hilfen zur 
Erziehung ist i.d.R. die Benennung eines Hilfebe-
darfs durch die Familie oder durch Institutionen, 
die Kontakt zur Familie haben. Bei der Beantra-
gung der Hilfe bei den zuständigen Stellen der 
Stadt Köln kann der SKM Köln die Familie unter-
stützen. Ausgehend vom Antrag auf Hilfe erfolgt 
eine Abstimmung im Sozialraumteam. Diese bildet 
die Basis für Art und Umfang der Hilfe. Schließlich 
werden erste Umsetzungsfragen in einem Ge-
spräch zwischen dem/der zuständigen Mitarbei-
ter/in des Jugendamts, einem/r Vertreter/in des 
Leistungserbringers sowie der Familie bzw. dem 
Jugendlichen geklärt. 

Als „Hilfe zur Erziehung“ nach §§ 27 ff SGB VIII 
unterliegen die Hilfen den Anforderungen gemäß  
§ 36 SGB VIII der Hilfeplanung, so dass regelmä-
ßig und ggf. unter Beteiligung weiterer in und mit 
der Familie tätiger Institutionen überprüft wird, 
welcher Hilfebedarf aktuell besteht und welche der 
beteiligten Institutionen welchen Auftrag zur Errei-
chung der vereinbarten Zielsetzungen übernimmt. 
Bei den Hilfeplangesprächen ist die Familie / der 
Hilfeempfänger als gleichberechtigte(r) Partner(in) 
zu beteiligen. 

2 Zielgruppen 
Die Ambulanten Hilfen zur Erziehung zielen in 
erster Linie auf die Sicherung des Wohls des Kin-
des ab. Hierzu stehen unterschiedliche Instrumen-
te zur Verfügung, die sich entweder direkt an das 
Kind bzw. den Jugendlichen richten oder die Per-
sonensorgeberechtigten (i.d.R. Eltern) bei der Er-
füllung ihres Erziehungsauftrags unterstützen sol-
len. 

AHzE erfolgen oft in Familien bzw. für Personen, 
die sozial erhöht belastet sind. Diese Belastung 
kann sich in materieller Not (z.B. Armut, Bezug von 
Transferleistungen) ebenso ausdrücken wie in 
geistigen, körperlichen und psychischen Beein-
trächtigungen. 

Der gesellschaftliche Wandel im Allgemeinen und 
soziale Belastungssituationen im Besonderen ha-
ben dazu geführt, dass traditionelle Familienstruk-
turen zunehmend durch multiple Familiensysteme 
abgelöst werden. AHzE richten sich deshalb so-
wohl an vollständige Familien als auch an Patch-
workfamilien, allein erziehende Personen mit Kin-
dern sowie andere Formen, in denen Kinder auf-
wachsen (z.B. Großeltern, Verwandte, Pflegefami-
lien). 

Kinder und Jugendliche wachsen heute anders auf 
als früher. Kindheit und Jugend sind zunehmend 
zu eigenständigen institutionalisierten Lebenspha-
sen geworden. Neben den normalen Entwick-
lungsaufgaben haben Jugendliche heute weitere 
spezifische Aufgaben zu bewältigen, die sich aus 
Phänomenen ergeben wie bspw. Konsum- und 
Mediengesellschaft, Jugendkulturentwicklung und 
politische Partizipationsanforderungen. Zu diesen 
Aufgaben zählen dabei u.a. das Erlernen eines 
förderlichen Umgangs mit Geld, Kommunikations-
mitteln und Medien sowie die Entwicklung eines 
eigenen Lebensstils. 

Die Flexiblen Hilfen (FLEX) zielen auf Kinder, 
junge Heranwachsende bzw. Familien und sollen 
insbesondere in einer ersten Phase sich an ggf. 
wechselnden Bedarfslagen ausrichten. Sie richten 
sich an Personen und Familien, deren Lebenssitu-
ation und/oder psychische Verfasstheit häufigen 
Veränderungen und Schwankungen unterworfen 
sind bzw. bei denen längerfristige Hilfebedarfe 
durch entsprechende Methoden und Verfahren 
noch erhoben werden müssen (Clearing). Flexible 
Hilfen können im Einzelfall aber auch langfristig 
erfolgen. 

Die Aufsuchende Familientherapie (AFT) arbei-
tet nach einem systemisch-therapeutischen Kon-
zept. AFT soll Familien erreichen, die mit anderen 
therapeutischen und Jugendhilfeangeboten nicht 
oder nicht mehr erreichbar sind.  

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) 
richtet sich vor allem an die Personensorgeberech-
tigten. Sie soll Familien, deren Lebenssituation 
i.d.R. durch komplexe und kumulierende, materiel-
le und psychosoziale Schwierigkeiten gekenn-
zeichnet ist, bei der Erziehung unterstützen. Oft 
stehen die Eltern vor der Bewältigung schwerer 
Krisen. Sozialpädagogische Familienhilfe kann in 
solch schwierigen Lebenssituationen eine geeigne-
te Hilfe sein. Dabei wendet sich die Sozialpädago-
gische Familienhilfe an alle Familienmitglieder und 
versucht, ihre positiven Kräfte zu aktivieren, um auf 
diese Weise Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. 

Die Intensive sozialpädagogische Einzel-
betreuung (INSPE) zielt demgegenüber direkt auf 
betroffene Jugendliche. Diese finden in ihren Fami-
lien oft nicht die Unterstützung, die sie für die Be-
wältigung ihrer Entwicklungsaufgaben im persönli-
chen Bereich (z.B. Entwicklung von Selbstbe-
wusstsein und Wertemaßstäben sowie personaler 
Autonomie), im Beziehungsbereich (z.B. Entwick-
lung von stabilen Freundschaften und intimen Be-
ziehungen und der Geschlechterrolle) und im so-
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ziokulturellen Bereich (z.B. Abschluss von Ausbil-
dung und Berufswahl, ökonomische Unabhängig-
keit) benötigen. 

3 Ziele 
Die Ziele der Ambulanten Hilfen zur Erziehung 
werden bereits in der Bezeichnung deutlich. Kinder 
und Jugendliche sollen bei ihrer Entwicklung hin zu 
einer sozialen Integration und eigenverantwortli-
chen Lebensführung unterstützt werden. Eltern 
bzw. Personensorgeberechtigte sollen bei der 
Erziehung unterstützt werden. Dies schließt mit 
ein, dass Familien im Rahmen der Sozialpädago-
gischen Familienhilfe nicht nur bei der Bewältigung 
ihrer Erziehungsaufgaben, sondern damit eng 
verbunden auch bei der Bewältigung von Alltags-
problemen, der Lösung von Konflikten und Krisen 
sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen 
Unterstützung erfahren. Damit diese Unterstützung 
greifen kann, ist sie auf längere Zeit angelegt und 
basiert auf der Mitarbeit der Familie. 

Im Einzelnen sind folgende Zieldimensionen be-
deutsam: 

• Erhaltung, Stabilisierung und Entwicklung der 
Erziehungsfähigkeit in der Familie 

• Verselbständigung der Familie und der Ju-
gendlichen im Hinblick auf eine angemessene 
Lebensbewältigung und damit die Erfüllung ih-
rer erzieherischen Aufgaben 

• Sicherung der Teilhabe der Familienmitglieder 
an wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Prozessen 

• Sensibilisierung der Familie für die Belange 
des/der Kindes/er sowie den Anforderungen 
der Gesellschaft 

• Verbesserung der Entscheidungsfähigkeit der 
Personensorgeberechtigten 

• Sicherung des Wohles des Kindes bzw. des 
Jugendlichen 

• Vermeidung einer Fremdunterbringung bzw. 
rückführende Begleitung aus einer Fremdun-
terbringung in die Familie. 

Die AHzE können bei der Erreichung der genann-
ten Ziele oft nur in kleinen und kleinsten Schritten 
versuchen, die erforderliche Hilfe zu leisten, wobei 
individuelle und soziale Fähigkeiten und Ressour-
cen der Familie wiederentdeckt, neu erschlossen 
oder erweitert werden, um so der Familie zu einer 
eigenständigeren Lebensführung zu verhelfen. 

Diese grundlegenden Ziele müssen personen- und 
situationsbezogen für die jeweiligen Lebensberei-
che in konkrete Ziele umgewandelt werden, die 
von den Kindern, Jugendlichen und Familien um-
gesetzt werden können. Dabei ist ein kleinschritti-
ges, die individuellen und sozialen Fähigkeiten und 
Ressourcen berücksichtigendes Vorgehen ange-
zeigt. 

4 Arbeitsansatz/ 
Selbstverständnis 

Der Erbringung der Ambulanten Hilfen zur Erzie-
hung liegt im SKM Köln ein spezifischer Arbeitsan-
satz zugrunde. Dieser ist orientiert am Selbstver-
ständnis und an den Aufgaben, die sich der SKM 
Köln gesetzt hat. Arbeitsansatz und Selbstver-
ständnis liefern dabei den allgemeinen Orientie-
rungsrahmen für die konkrete Hilfeerbringung so-
wie die eingesetzten Methoden und Verfahren, die 
im folgenden Kapitel beschrieben sind. Durch die 
Beauftragung durch den öffentlichen Träger der 
Jugendhilfe sowie aus den Erfordernissen der 
gesetzlichen Grundlagen ergeben sich für den 
SKM Köln als freier Träger der Jugendhilfe beson-
dere Anforderungen. Dabei erfolgt die Hilfeerbrin-
gung u.a. im Spannungsverhältnis 

• von erforderlichen Unterstützungsleistungen 
für die Eltern und den schützenswerten Rech-
ten und Bedürfnissen des/der Kindes/er. 

• einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit 
der Familie und den gesetzlich verankerten 
Kontrollfunktionen des öffentlichen Trägers der 
Jugendhilfe. 

Im Rahmen des sozialräumlichen Konzepts der 
Hilfeerbringung in der Stadt Köln im Besonderen 
sowie im Kontext des § 36 SGB VIII zum Hilfeplan-
verfahren im Allgemeinen manifestiert sich sowohl 
das o.g. Spannungsverhältnis als auch der metho-
dische Ansatz für einen praxis- und umsetzungs-
bezogenen Umgang mit demselben. 

Der Arbeitsansatz des SKM Köln in den Ambulan-
ten Hilfen zur Erziehung berücksichtigt deshalb 
sowohl sein Selbstverständnis als auch die sich 
aus den Rahmenbedingungen ergebenden Erfor-
dernisse. Für den Arbeitsansatz sind dabei u.a. 
folgende Eckpunkte bedeutsam: 

• Ressourcenorientierung: Die Hilfeerbrin-
gung zielt darauf ab, Kinder, Jugendliche und 
Familien aktiv bei der Bewältigung ihrer jewei-
ligen Aufgaben und Problemlagen zu unter-
stützen. Von zentraler Bedeutung ist dabei, 
dass sich die Hilfen am Prinzip der „Hilfe zur 
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Selbsthilfe“ ausrichten und die Unterstüt-
zungsleistungen auf die Stärkung und Ent-
wicklung der bereits vorhandenen Ressourcen 
zielen. Zu solchen Ressourcen zählen dabei 
u.a. sowohl persönliche Fähigkeiten und Po-
tentiale als auch Unterstützungsmöglichkeiten 
des sozialen Umfelds (z.B. Verwandtschaft, 
Nachbarschaft, Institutionen). Zu diesen Res-
sourcen zählen aber auch die Regelversor-
gungsangebote der gesundheitlichen und so-
zialen Hilfen. Insbesondere bei Menschen mit 
multiplen sozialen Schwierigkeiten bzw. Belas-
tungen besteht eine Aufgabe der Hilfen zur 
Erziehung darin, die Regelleistungen für die 
betroffenen Kinder, Jugendlichen und Familien 
zu erschließen und ihnen den Zugang zu die-
sen zu ermöglichen. Den AHzE kommt hier 
eine Art „Casemanagement“-Funktion zu. 

• Systemischer Ansatz: Die Ambulanten Hilfen 
zur Erziehung nehmen jeweils jeden einzelnen 
Betreuten, die ganze Familie und das soziale 
Umfeld in den Blick. Hilfe benötigt nicht nur die 
einzelne Mutter, der einzelne Vater oder 
das/der einzelne Kind/Jugendliche. Jede die-
ser Personen ist vielmehr eingebunden in ei-
nen sozialen Kontext, eine soziale Struktur. 
Eine Verbesserung der Erziehungssituation 
der Kinder in einer Familie ist letztlich nur zu 
erreichen, wenn insgesamt auf die Lebensbe-
dingungen, auf das gesamte Leben in der 
Familie geachtet und eingewirkt wird. Dabei 
müssen die Hilfen zur Erziehung Zeitpunkt, In-
tensität, Reihenfolge und Tempo sowie die Art 
und Weise des Vorgehens am Einzelnen und 
am Familiensystem bzw. Beziehungsgeflecht 
ausrichten. 

• Netzwerkarbeit: Ressourcenorientierung und 
der systemische Ansatz bei der Hilfeerbrin-
gung erfordern zwingend die Arbeit in und mit 
sozialen Netzwerken. Dies schließt das Um-
feld der betroffenen Familien bzw. Jugendli-
chen ebenso ein wie die Strukturen des sozia-
len Nahraums. 

• Vertrauensvolle Zusammenarbeit: Grundla-
ge der Arbeit der Hilfen zur Erziehung ist die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fa-
milien bzw. den betroffenen Jugendlichen. 
Diese vertrauensvolle Zusammenarbeit muss 
sich im persönlichen Kontakt entwickeln und 
beweisen. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit und 
Respekt sind dabei bindende Voraussetzun-
gen auf Seiten der Helfer/innen. Die Familie 
ihrerseits gewährt Einblicke in Bereiche, die 
Außenstehenden normalerweise verschlossen 

bleiben und bietet damit Ansatzpunkte für Un-
terstützung und Hilfe. Aus der nicht selbstver-
ständlichen Nähe der Helfer/innen zur Familie 
bzw. den Jugendlichen und der guten Kennt-
nis erwächst auch eine Verantwortung im Hin-
blick auf Vertraulichkeit von Informationen und 
Daten sowie die Sicherung der Privatsphäre. 
Gegenüber Dritten ist der Datenschutz zwin-
gend einzuhalten. Mit Blick auf die o.g. Span-
nungsverhältnisse in der Hilfeerbringung sind 
die Sicherung der Transparenz des Beauftra-
gungsverhältnisses sowie der ggf. differieren-
den Interessenlagen der Beteiligten und die 
regelhafte Überprüfung von Nähe und Distanz 
im Kontakt wichtige Kennzeichen einer ver-
trauensvollen Zusammenarbeit. Ein weiteres 
Kennzeichen ist die gemeinsame Überprüfung 
der impliziten gegenseitigen Erwartungen und 
„Aufträge“. 

• Kontroll- und Schutzfunktion: Die Arbeit der 
Hilfen zur Erziehung erfüllt der SKM Köln in 
staatlichem Auftrag. Auf der Grundlage des 
achten Sozialgesetzbuches haben die betrof-
fenen Familien bzw. Jugendlichen Anspruch 
auf die Hilfen. Mit der Unterstützung sollen 
schädigende Entwicklungen sowie eine Ge-
fährdung des Wohls des Kindes bzw. des Ju-
gendlichen entgegengewirkt werden. Mit der 
Hilfeerbringung selber und bedingt durch den 
familiennahen Kontakt sowie die partielle Teil-
habe am Alltag der Familien ist es auch Auf-
gabe der Helfer/innen, Gefährdungen des 
Kindeswohls vorzubeugen. Hierzu liefert § 8a 
des SGB VIII die gesetzlichen Grundlagen, die 
durch entsprechende vertragliche Vereinba-
rungen zwischen dem SKM Köln und dem Ju-
gendamt der Stadt Köln umgesetzt sind und 
den Hilfeempfängern bekannt gemacht wer-
den. Zur Sicherung eines abgestimmten und 
transparenten Vorgehens hat der SKM Köln 
zudem für alle seine Dienste eigene „Leitlinien 
des SKM Köln bei Kindeswohlgefährdung“ mit 
entsprechenden Handlungsschritten entwi-
ckelt3. 

5 Arbeitsweise 

5.1 Erstgespräch  
Am Erstgespräch nehmen der/die Mitarbeiter/in 
des Jugendamts (ASD), eine Leitungskraft des 
Trägers, die vorgesehene Fachkraft sowie nach 
                                                      
3  Leitlinie des Sozialdienstes Katholischer Männer e.V. bei Kindes-

wohlgefährdung, Februar 2009. 
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Möglichkeit alle an der Hilfe beteiligten Personen 
teil. Das Erstgespräch findet in der Regel im Le-
bensumfeld der Familie oder des Jugendlichen 
statt. Nach der Vorstellung und einem ersten ge-
genseitigen Kennenlernen sind im Erstgespräch 
besonders folgende Aspekte relevant: 

• Darstellung und Begründung der Hilfe durch 
den zuständigen ASD-Mitarbeiter 

• Vorstellung der Arbeitsweise und der Rah-
menbedingungen der AHzE des SKM Köln 
durch die zuständige Fachkraft 

• Offenlegung der Zusammenarbeit zwischen 
dem Jugendamt (ASD) und dem SKM Köln, 
insbesondere bezüglich des Umgangs mit In-
formationen und den zu erstellenden Berichten 

• Klärung der Freiwilligkeit bzw. der Zwänge zur 
Annahme der Hilfe sowie des Auftrags von 
Seiten der Familie und des ASD an die Hilfe 

• Klärung der datenschutzrechtlichen Bedingun-
gen der Zusammenarbeit sowie der Bestim-
mungen zum Kinderschutz nach §8a SGB VIII 

• Erste Klärung von Erwartungen, formulierten 
Richtungszielen bzw. Aufträgen und Auflagen 
des Jugendamtes an die Familie sowie der 
Motivation des Heranwachsenden bzw. der 
Familie 

• Erste Konkretisierung der Ziele und der einzel-
nen Schritte zur Zielerreichung 

Das Gespräch schließt mit der Entscheidung der 
Familie und des/der Mitarbeiters/in des SKM Köln 
für einen Beginn der Zusammenarbeit ab. Zudem 
werden erste Schritte vereinbart und Absprachen 
getroffen. 

Die getroffenen Vereinbarungen werden vom Ju-
gendamt in einem Hilfeplanprotokoll schriftlich 
festgehalten und im Anschluss an alle Teilneh-
mer/innen des Gespräches versandt und sind 
Grundlage für die weitere Zusammenarbeit mit der 
Familie. 

5.2 Hilfeerbringung 
Die Arbeit mit Familiensystemen ist individuell und 
dynamisch. Eine wichtige Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit ist zu Beginn der 
Hilfe das Kennenlernen der Hilfeform, der am Hil-
feprozess beteiligten Personen mit ihren individuel-
len Möglichkeiten und der Aufbau einer vertrau-
ensvollen Arbeitsbeziehung. Die Anfangsphase 
dient vor allen Dingen der Ressourcenanalyse und 
der Planung des Hilfeprozesses. Bezogen auf die 

bereits formulierten Ziele der Familienmitglieder 
wird eine Analyse der gegenwärtigen Situation und 
der vorhandenen familiären und außerfamiliären 
Ressourcen vorgenommen. Sinnvoll ist es - mit 
Einverständnis der  
Beteiligten - , die bereits mit den einzelnen Famili-
enmitgliedern befassten Institutionen und Einrich-
tungen mit einzubeziehen und kennenzulernen, 
um weitere Informationen zu erhalten und eine 
konstruktive Zusammenarbeit herbeizuführen. Alle 
Familienmitglieder werden in die weitere Planung 
aktiv mit einbezogen, um im Weiteren, bezogen 
auf die Ziele, konkrete Handlungsschritte zu erar-
beiten. 

Im Rahmen der Umsetzung der vereinbarten Ziele 
und Handlungsschritte kommen in den AHzE um-
fängliche Methoden zur Anwendung. Hierzu zählen 
neben dem grundlegenden sozialpädagogischen 
Arbeitsansatz u.a.: systemischer Ansatz, klienten-
orientierte Beratung, Modelllernen, Verstärkungs-
lernen, Casemanagement und diagnostische Ver-
fahren. Der Einsatz dieser Methoden erfolgt inte-
grativ und orientiert sich an den Bedarfen der He-
ranwachsenden bzw. der Familien, dem Auftrag 
sowie der konkreten Situation vor Ort. Folgende 
Vorgehensweisen bilden hierfür die Grundlage: 

• Ein wesentlicher Bestandteil der Arbeit ist die 
Beratung der Erziehungsberechtigten zu 
den verschiedenen Entwicklungsphasen der 
Kinder/Jugendlichen und deren Erziehung. Die 
Beratung erfolgt in Form von Einzel-, Paar- 
oder Familiengesprächen unter systemischen 
Gesichtspunkten. Beobachtungen des familiä-
ren Alltags können dabei mit dem alltagsorien-
tierten Hinweisen eines kindbezogenen, bere-
chenbaren und konsequenten Erziehungsver-
halten der Eltern verknüpft werden. 

• Die Hilfen sollen den Heranwachsenden und 
die Familien bei der Bewältigung ihres All-
tags u.a. in den Bereichen: Tagesstruktur, Fi-
nanzen, Haushalt (-sführung), Gesundheits-
vorsorge, Beziehungsklärung unterstützen. 
Anleitende Interventionen zur Vermeidung 
schädlicher Problemlösungen und die Ent-
wicklung von Handlungsalternativen stehen 
dabei im Vordergrund. 

• Sofern erforderlich und angezeigt, gilt es, wei-
tergehende Hilfen wie bspw. der medizini-
schen und psychotherapeutischen Versorgung 
sowie soziale Hilfen zu erschließen. Dabei 
geht es oft nicht nur um die Vermittlung ent-
sprechender Hilfen, sondern auch um die Si-
cherung der Inanspruchnahme durch die per-
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sönliche Begleitung. Zudem unterstützt die 
Fachkraft die Integration von Veränderungs-
prozessen einzelner Familienmitglieder in die 
Familie sowie die Umsetzung und Vertiefung 
therapeutischer Prozesse im Alltag. 

• Die Beratung und Begleitung der Heran-
wachsenden und der Familien in Zusammen-
arbeit mit Ämtern und Behörden dient der Si-
cherung des Lebensunterhaltes aller Famili-
enmitglieder, der Verbesserung der Eigen-
ständigkeit der Familie sowie der Lebensbe-
dingungen des Kindes. 

• In großen Familiensystemen oder bei einem 
erhöhten Hilfebedarf einzelner Familienmit-
glieder, aber auch bei Kontrollaufträgen ist ei-
ne Zusammenarbeit von zwei Fachkräften in 
Co-Arbeit eine Methode, um Aufgaben zu 
verteilen und verschiedene Rollen zu erfüllen 
(z. B. Kontrolle vs. Unterstützung, Paarbera-
tung, Förderung eines Familienmitglieds). Die 
Fachkräfte stehen dabei in engem Austausch 
und bereiten die Einsätze gezielt miteinander 
vor und nach. 

Die Hilfeerbringung ist eingebunden in einen konti-
nuierlichen Prozess der Überprüfung und ggf. 
Neuausrichtung im Rahmen von Hilfeplangesprä-
chen mit dem Jugendamt (ASD), beteiligten Fach-
kräften und ggf. weiteren Institutionen. 

5.3 Abschluss 
Durch die Ausgestaltung einer angemessenen 
Ablösephase wird den Familien der Abschluss der 
Hilfen erleichtert. Erreichte Ziele werden bewusst 
gemacht und stabilisiert. Die Familie hat die Mög-
lichkeit, sich von der Fachkraft zu verabschieden 
und sich neu zu orientieren. Die Nachhaltigkeit der 
Hilfe wird dabei durch begleitende bzw. anschlie-
ßende Angebote im Sozialraum unterstützt. 

5.4 Nachbetreuung 
Im Einzelfall kann in Abstimmung mit dem Allge-
meinen Sozialen Dienst (ASD) und der Familie 
eine sogenannte Nachbetreuung erfolgen. Diese 
beinhaltet für die Familie die Möglichkeit, die Fach-
kraft bei Unsicherheiten zu kontaktieren und ggf. 
weitere Termine zu vereinbaren. Hierfür steht ein 
geringer Stundenumfang zur Verfügung, der je-
doch nicht ausgeschöpft werden muss. Eine Nach-
betreuung hat sich vor allem bei Familien bewährt, 
die sich sehr unsicher fühlen und Schwierigkeiten 
mit der Beendigung des Betreuungsverhältnisses 
haben. Obwohl die Nachbetreuung nur in Aus-
nahmefällen in Anspruch genommen wird, erweist 

sie sich hinsichtlich einer erlebten „Absicherung“ 
der Familien als hilfreich. 

5.5 Besondere Arbeitsansätze 
Ausgehend von verstärkt auftretenden gesell-
schaftlichen Entwicklungen und den daraus resul-
tierenden Anforderungen an die AHzE, hat der 
SKM die Arbeit in den nachfolgend beschriebenen 
Problemfeldern intensiviert und weiter qualifiziert. 

5.5.1 Arbeit in Familien mit Migrationshintergrund 
Migrationsfamilien, die aus einem anderen Kul-
turkreis stammen, haben häufig wenig Zugang zu 
in Deutschland angebotenen und vorhandenen 
Hilfen. Vielen fällt es schwer, einem Außenstehen-
den Einblick in ihre Familiensituation zu geben und 
sich auf professionelle Hilfen einzulassen. Durch 
den Einsatz von Fachkräften mit eigenem Migrati-
onshintergrund, die neben den erforderlichen 
Sprachkenntnissen auch über das kulturelle Wis-
sen verfügen, unterstützt der SKM Köln diese Ar-
beit. Diese Fachkräfte nehmen eine wichtige Ver-
mittlerrolle ein. Wichtiger Bestandteil der Arbeit mit 
Familien aus anderen Kulturkreisen ist die Unter-
stützung bei der Integration durch „Übersetzung 
der deutschen Kultur“, das Erklären der in 
Deutschland vorhandenen Hilfesysteme, der Ver-
mittlung zwischen traditionell denkenden Eltern 
und in Deutschland aufgewachsenen Kindern und 
das Aufzeigen von Kompromissen im Spannungs-
feld der unterschiedlichen Kulturen. 

5.5.2 Arbeit mit suchtbelasteten Familiensystemen 
Ebenso erfordert die Arbeit mit Familien, in denen 
ein oder beide Elternteile suchtmittelabhängig 
sind, ein besonderes Vorgehen. Die Fachkräfte 
werden dabei oft mit einer Vielzahl von Ambivalen-
zen konfrontiert: doppelte Mandate (Unterstützung 
für die Eltern - Kindeswohl) und unterschiedliche 
Vorstellungen hinsichtlich des Umgangs mit Sucht 
bestimmen die Betreuungssituation. Für eine kon-
struktive Zusammenarbeit zwischen Familie und 
Fachkraft ist Offenheit über die Suchtmittelabhän-
gigkeit eine zentrale Voraussetzung. Da dies nicht 
immer schon von Beginn an vorausgesetzt werden 
kann, muss diese Offenheit im Verlauf erarbeitet 
werden. 

Die Situation in den betroffenen Familien erfordert 
häufiger eine explizite Klärung, ob die Eltern in der 
Lage sind, das Kindeswohl sicherzustellen. Es gilt 
z.B. abzuklären, ob suchtspezifische Hilfen erfor-
derlich sind, welche minimalen Anforderungen die 
Eltern erfüllen müssen und welche Verantwortung 
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die Fachkräfte/das Helfersystem übergangsweise 
übernehmen können. 

Beeinträchtigt der Suchtmittelmissbrauch die Ver-
sorgung der Kinder, greift die kontrollierende Funk-
tion der Erziehungshilfen, indem die vereinbarten 
Handlungsschritte umgesetzt werden. Gleichwohl 
ist es ein Anliegen der Erziehungshilfen, den Eltern 
zu verdeutlichen, dass der Suchtmittelgebrauch 
einen erheblichen Einfluss auf das (Er-) Leben 
ihres Kindes/ihrer Kinder hat und dass es in ihren 
Händen liegt, für seine/ihre Entlastung zu sorgen. 
In der Arbeit mit substituierten Familien hat sich die 
gute Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
„Sucht- und Aidshilfe“ des SKM Köln bewährt und 
wird kontinuierlich ausgebaut. Die Co-Arbeit in 
suchtbelasteten Familien mit substituierten Eltern-
teilen trägt dabei zur konzeptionellen Weiterent-
wicklung der Arbeit mit Suchtfamilien bei.  

5.6 Ergänzende Angebote 
Der SKM Köln bietet über die AHzE hinaus weitere 
unterstützende Hilfen für Kinder, Jugendliche und 
Familien. Hierzu zählen u.a. 

• Bedarfsorientierte präventive Angebote im 
Sozialraum (z.B. Mütter-Kind-Gruppen, Thea-
tergruppen mit Kindern). Ziel ist dabei u.a., 
dass Familien Isolationstendenzen überwinden 
sowie die Förderung der Bereitschaft, Grup-
penangebote im eigenen Sozialraum in An-
spruch zu nehmen. 

• Während der Ferienzeiten erfolgen Gruppen-
angebote in Form von Ferienaktionen und eine 
5-tägige Familienfreizeit. 

• Für Jugendliche bietet der SKM Köln in unre-
gelmäßigen Abständen Gruppenangebote ins-
besondere im Bereich der Freizeitgestaltung 
an. 

• Sozialberatung im Sozialraum sowie zielgrup-
penspezifische Projekte. 

• Für gehörlose Menschen mit einem Hilfebedarf 
stellt der SKM Köln Mitarbeiter bereit, die die 
Gebärdensprache beherrschen. 

• Angebote für Kinder aus suchtbelasteten Fa-
milien (z.B. Kinderpsychodrama). 

6 Qualitätssicherung und -
management 

Die Arbeit im Bereich der Hilfen zur Erziehung des 
SKM Köln wird im Rahmen der bestehenden Ver-
einbarungen mit der Stadt Köln dokumentiert. 

Die berufsbegleitende Anpassung der Fachlichkeit 
der Mitarbeiter/innen an neue Entwicklungen er-
folgt durch interne und externe Fortbildung. Die 
Arbeit im Bereich Ambulante Hilfen zur Erziehung 
setzt ein hohes Maß an persönlicher Auseinander-
setzung mit der Rolle und dem Handeln in der 
helfenden Beziehung voraus. Professionelles, 
autonomes Handeln ist nur möglich, wenn die Re-
flexion der Erfahrungen der Berater/in zugelassen 
wird. Die Möglichkeit zur Reflexion ist durch regel-
mäßige externe Supervision gegeben. Zudem 
erfolgt eine fachliche Begleitung, Anleitung und 
Fachberatung durch speziell qualifizierte Leitungs-
fachkräfte. Die Arbeit wird evaluiert. 

Das interne Qualitätsmanagement der Arbeits-
gruppe „Jugend- und Familienhilfe“ ist eingebun-
den in das Qualitätsmanagement des SKM Köln. 
Mit Blick auf das Arbeitsfeld sind die Qualitätsan-
forderungen des Diözesan-Caritasverbandes für 
das Erzbistum Köln e.V. sowie die Qualitätsleitli-
nien des Deutschen Caritasverbands Orientie-
rung4. 

Der jährliche Qualitätsentwicklungsdialog mit der 
Stadt Köln als kommunaler Träger der Hilfe zu den 
Fragen Strukturqualität, Prozessqualität und Er-
gebnisqualität als Grundlage des Kontraktes zwi-
schen der Stadt und dem SKM Köln ist in diesem 
Zusammenhang ein weiterer Baustein im Bereich 
der Qualitätssicherung. 

                                                      
4  Leistungen und Qualitätsanforderungen ambulanter Erziehungshil-

fen. Empfehlungen zur Gestaltung und Durchführung der ambulanten 
Erziehungshilfen im Erzbistum Köln. Diözesan-Caritasverband für 
das Erzbistum Köln e.V. 2009. 

 Qualitätsleitlinien für die Einrichtungen und Dienste der Erziehungs-
hilfen der Caritas. Version 1.2/22.10.2007. Deutscher Caritasverband 
e.V. (Hrsg.). 
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